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Angaben zur Vergütung1 
zum Geschäftsjahr 2023 der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. („LBI“)2 
 
Gesamtsumme 3   der – an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer) 
gezahlten – Vergütungen:  
davon feste Vergütungen: 
davon variable leistungsabhängige Vergütungen (Boni): 

 
EUR 4 380 121,61  
EUR 3 894 244,74  
EUR 485 876,87 

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer), per 31.12.20234: 
davon Begünstigte (sogen. „Identified Staff“)5, per 31.12.2023: 

47 (Vollzeitäquivalent: 41,68) 
16 (Vollzeitäquivalent: 15,63) 

Gesamtsumme6  der Vergütungen an Geschäftsführer: EUR  815 430,83 
Gesamtsumme 7   der Vergütungen an (sonstige) Risikoträger (exkl. 
Geschäftsführer): 

 
EUR  1 534 534,93 

Gesamtsumme8 der Vergütungen an Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen: EUR  173 726,49 
Gesamtsumme der Vergütungen an „Identified Staff“:  EUR  2 523 692,25 
Auszahlung von "carried interests" (Gewinnbeteiligung): nicht vorgesehen 
Ergebnis der Überprüfung des Vergütungsberichts durch den 
Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats, vorgenommen in einer Sitzung 
am 25. Juni 2024:  

 
 
keine Unregelmäßigkeiten 

 
 
Eine Zuweisung bzw. Aufschlüsselung der oben genannten Vergütungen (heruntergebrochen) auf den einzelnen 
Investmentfonds wird und kann nicht vorgenommen werden.9  
 
Die letzte wesentliche Änderung der Vergütungspolitik wurde mit Wirkung 18.4.2024 vorgenommen, die entsprechende 
aufsichtsrechtliche Anzeige an die österr. Finanzmarktaufsicht erfolgte am 18.3.2024.   
 
Es erfolgte keine Bestellung einer externen Managementgesellschaft im Wege der Delegation/Auslagerung.  
 
 
Grundsätze der Vergütungspolitik: Die Vergütungspolitik der LBI steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, 
Werten und langfristigen Interessen der LBI sowie der von ihr verwalteten Investmentfonds. Das Vergütungssystem ist 
derart ausgestaltet, dass Nachhaltigkeit, Geschäftserfolg und Risikoübernahme berücksichtigt werden und 
Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten getroffen wurden. Die Vergütungspolitik der LBI ist darauf 
ausgerichtet, dass die Entlohnung - insbesondere der variable Gehaltsbestandteil - die Übernahme von 
geschäftsinhärenten Risiken in den einzelnen Teilbereichen der LBI nur in jenem Maße honoriert, der dem Risikoappetit 
der LBI entspricht. Die Risikostrategie und die risikopolitischen Grundsätze werden von der Geschäftsführung der LBI 
erarbeitet und mit dem Vergütungsausschuss und Aufsichtsrat abgestimmt. Eine Abstimmung mit dem Operationalem 
Risikomanagement und Compliance erfolgt ebenfalls. Insbesondere wird darauf geachtet, dass die Vergütungspolitik 
auch mit den Risikoprofilen und Fondsbestimmungen der von der LBI verwalteten Fonds vereinbar ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Brutto-Jahresbeträge; exklusive Dienstgeberbeiträge; inklusive aller Sachbezüge/Sachzuwendungen 
2 gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gemäß Anlage I Schema B Ziffer 9 des InvFG 2011  
3 inkludiert Zahlungen an Mitarbeiter, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind 
4 ohne Karenz (mit Karenz: 48 bzw Vollzeitäquivalent 42,20) 
5 Begünstigte gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG bzw. Anlage I Schema B Ziffer 9.1 des InvFG 2011 sind die Geschäftsführer (=Führungskräfte/ 
Geschäftsleiter), Mitarbeiter des höheren Managements, (sonstige) Risikoträger sowie Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen     
6 inkludiert Zahlungen an Geschäftsführer, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind 
7 inkludiert Zahlungen an (sonstige) Risikoträger, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind 
8 inkludiert Zahlungen an Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind 
9 Art. 107 Abs 3 der delegierten EU-Verordnung Nr. 231/2013  
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Grundsätze der variablen Vergütung: Variable Vergütungen ("Bonus" werden ausschließlich entsprechend der internen 
Richtlinie zur Vergütungspolitik der LBI ausbezahlt. Das System ist derart ausgestaltet, dass Nachhaltigkeit, 
Geschäftserfolg und Risikoübernahme berücksichtigt werden. Die Mitarbeiter sind darüber hinaus verpflichtet keine 
Maßnahmen zu ergreifen bzw. wie immer gearteten Aktivitäten zu setzen, die dazu geeignet wären, die vereinbarten 
Ziele durch das Eingehen eines überproportionalen Risikos zu erreichen bzw. Risiken einzugehen, die sie objektiv 
betrachtet nicht eingegangen wären, hätte die Vereinbarung über die variable Vergütung nicht bestanden. Zur 
Feststellung der variablen Vergütung wird grundsätzlich eine Leistungsbewertung auf Mitarbeiterebene vorgenommen, 
diese erfolgt aber auch unter Einbeziehung des Abteilungs- bzw. Bereichsergebnisses und des Gesamtergebnisses 
sowie der Risikolage der LBI. Hierbei wird speziell bei der Leistungsbeurteilung der Geschäftsleiter, des höheren 
Managements, der Risikokäufer bzw. sonstigen Risikokäufer sowie der Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (zusammen 
sogen. „Identified Staff“) auf deren Einflussmöglichkeit auf die Abteilungs- und Unternehmensperformance geachtet und 
diese entsprechend gewichtet. Hierauf wird auch bereits bei der Zielbündeldefinition Rücksicht genommen. Die 
Zielbündel bestehen aus vom Mitarbeiter beeinflussbaren quantitativen Zielen sowie entsprechenden qualitativen 
Zielen, wobei das Verhältnis der Ziele zueinander ausgewogen und der Position des Mitarbeiters angemessen gestaltet 
wird. Können für bestimmte Positionen keine quantitativen Ziele definiert werden, stehen die entsprechenden 
qualitativen Ziele im Vordergrund. Bei allen Zielbündeln wird neben entsprechenden Ertrags- und Risikozielen, die 
jedenfalls auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein müssen, beachtet, dass auch der Position entsprechende Ziele - wie etwa 
Compliance-, Qualitäts-, Ausbildungs-, Organisations-, und Dokumentationsziele etc. - enthalten sind.   
 
Folgende Positionen gelten als „Identified Staff“:  
• Aufsichtsrat  
• Geschäftsleitung 
• Leitung Compliance 
• Leitung Finanzen 
• Leitung Interne Revision 
• Leitung Recht/Regulatory Management 
• Leitung Risikomanagement (Marktfolge und Operationales Risikomanagement) 
• Leitung Personal  
• Leitung Marketing  
• Leitung Operations 
• Leitung Fondsadministration (Fondsberichtswesen) 
• Chief Investment Officer (CIO) 
• Prokurist 
• Fonds- und Portfoliomanager  
• Leitung Business Intelligence  

  
Bezüglich der Gesamtvergütung stehen die Fixbezüge in einem angemessenen Verhältnis zur variablen Vergütung („in 
der Folge auch „Bonus“ genannt). Die variable Vergütung ist der Höhe nach beschränkt und beträgt max. 100% des fixen 
Jahresbezuges. 
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Die Auszahlung des Bonus an das „Identified Staff“ erfolgt unter Heranziehung einer Erheblichkeitsschwelle. Diese 
Schwelle wird dann nicht erreicht, wenn die variable Vergütung unter 1/3 des jeweiligen Jahresgehalts10 liegt und EUR 
50.000, -- nicht überschreitet. Bei der variablen Vergütung an das „Identified Staff“ wird daher folgende Unterscheidung 
getroffen: 
 
• Liegt die variable Vergütung unter genannter Erheblichkeitsschwelle, wird der Bonus zu 100% in bar und sofort in 

vollem Umfang ausbezahlt. 
 

• Liegt die variable Vergütung über genannter Erheblichkeitsschwelle, so besteht (insgesamt) der Bonus idR aus einer 
Hälfte in bar und aus der anderen Hälfte in sogen. „unbaren Instrumenten“. Diese Instrumente sind in concreto 
Anteile von repräsentativen Investmentfonds der LLB INVEST (in der Folge „Fonds“). Bei der variablen Vergütung wird 
folgende Auf- bzw. Verteilung bei der (zeitlichen) Auszahlung vorgenommen: i) idR 60% des Bonus wird sofort (jeweils 
50% in bar und jeweils 50% in Fonds) ausbezahlt; ii) der verbleibende Teil wird nicht sofort ausbezahlt, sondern über 
die idR drei nachfolgenden Geschäftsjahre (jeweils 50% in bar und jeweils 50% in Fonds) verteilt.11 Des Weiteren 
dürfen die Fonds nach Erhalt durch das jeweilige „Identified Staff“ nicht sofort veräußert werden, sondern müssen 
zwei Jahre (bei Geschäftsleitern) bzw. ein Jahr (bei den übrigen Mitgliedern des “Identified Staff“) als Mindestfrist 
gehalten werden. 

 
Vergütungsausschuss: Die LLB Invest KAG hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, bestehend aus zumindest 3 
Mitgliedern des Aufsichtsrates der LLB Invest KAG, welche keine Führungsaufgaben wahrnehmen und als Ausschuss 
insgesamt unabhängig ist. Der Vorsitzende des Vergütungsausschusses ist ein unabhängiges Mitglied, welches keine 
Führungsaufgaben wahrnimmt. 
 
Der Vergütungsausschuss unterstützt und berät den Aufsichtsrat bei der Gestaltung der Vergütungspolitik der LBI, 
besonderes Augenmerk wird auf die Beurteilung jener Mechanismen gerichtet, die angewandt werden, um 
sicherzustellen, dass das Vergütungssystem alle Arten von Risiken sowie die Liquidität und die verwalteten 
Vermögenswerte angemessen berücksichtigt und die Vergütungspolitik insgesamt mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, 
Werten und Interessen der LBI  und der von ihr verwalteten Fonds vereinbar ist.   
 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken: Die Vergütungspolitik umfasst ein solides und wirksames Risikomanagement in 
Bezug auf den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken12. Die Vergütungsstruktur begünstigt insbesondere keine übermäßige 
Risikobereitschaft in Bezug auf das Eingehen von Nachhaltigkeitsrisiken. Dies wird unter anderem dadurch sichergestellt, 
dass bei der Verfolgung der Nachhaltigkeitsaspekte sowie des Geschäftserfolgs auf eine adäquate Risikoübernahme 
Bedacht genommen wird. Diese Grundsätze werden auch in den entsprechenden Zielvereinbarungen mit relevanten 
Personen angewandt. 
 
Weiters wird beim unbaren Instrument - siehe oben - ein Fonds herangezogen, der die Bestimmungen des Art. 8 
("hellgrün") einhält13. Bei der dienstlichen Mobilität wird den Mitarbeitern ein "Öffi-Ticket" zur Verfügung gestellt; 
Dienstwägen werden (bei Neuanschaffung) nicht mehr "fossil", sondern "elektrisch" angetrieben.    
 
 
 
  
 
  

10 Gesamtjahresvergütung 
11 Über diesen Verteilungszeitraum hinweg erfolgt jährlich - jeweils am Ende des Geschäftsjahres - eine Evaluierung der Nachhaltigkeit der im Basisjahr 
erbrachten Leistungen. Abhängig vom Ergebnis dieses Evaluierungsprozesses, der wirtschaftlichen Lage und der Risikoentwicklung gelangen jährlich 
darüber hinaus Akontierungen zur Auszahlung. Sofern die jährliche Evaluierung keine Reduzierung bzw. Entfall der variablen Vergütung zufolge hat, 
erfolgt die Auszahlung im Verteilungszeitraum grundsätzlich jährlich in Form von weiteren Akontierungen in Höhe von drei gleichen Teilen. 
12 Art. 5 Offenlegungs-Verordnung 2019/2088 
13 Art. 8 Offenlegungs-Verordnung 2019/2088 
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RECHENSCHAFTSBERICHT 
des WB Global Core Income Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für 
das Rumpfrechnungsjahr vom 2. Februar 2024 bis 31. Dezember 2024 
 
 
Sehr geehrte Anteilsinhaber, 
 
die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Bericht des WB Global Core Income Fund über das 
abgelaufene Rumpfrechnungsjahr vor. 
 
 
Am 29. April 2024 erfolgte eine Namensänderung von WB Bond Portfolio- Core auf WB Global Core Income Fund. Am 
Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts 
(NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf 
Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen 
Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der 
Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser 
Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024. 
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1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

31.12.2024 
Fondsvermögen gesamt in EUR 22.000.221,21 
Ausschüttungsfonds AT0000A39GG7 in EUR 
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 101,80 
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 1,1000 
Wertentwicklung (Performance) in %1 1,80 
Vollthesaurierungsfonds AT0000A39GH5 in EUR 
Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil 101,83 
Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag 1,1666 
Wertentwicklung (Performance) in % 1,83 
Ausschüttungsfonds AT0000A39GJ1 in EUR 
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 101,75 
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 1,0000 
Wertentwicklung (Performance) in %1 1,75 
Vollthesaurierungsfonds AT0000A39GK9 in EUR 
Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil 101,73 
Zur Vollthesaurierung verwendeter Ertrag 1,0659 
Wertentwicklung (Performance) in % 1,73 

1) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag.

Erster Rechnungsabschluss per 31.12.2024 
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Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr 1,80% 

Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr 1,83% 

Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr 1,75% 

Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr 1,73% 

2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens 
 

 
Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode: 
pro Anteil in Fondswährung ( EUR ) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages 

 
 
 

Ausschüttungsanteil in EUR 
AT0000A39GG7 

Anteilswert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres 100,00 
Anteilswert am Ende des Rumpfrechnungsjahres 101,80 
Nettoertrag pro Anteil 1,80 

 
Vollthesaurierungsanteil in EUR 

AT0000A39GH5 
Anteilswert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres 100,00 
Anteilswert am Ende des Rumpfrechnungsjahres 101,83 
Nettoertrag pro Anteil 1,83 

 
Ausschüttungsanteil in EUR 

AT0000A39GJ1 
Anteilswert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres 100,00 
Anteilswert am Ende des Rumpfrechnungsjahres 101,75 
Nettoertrag pro Anteil 1,75 

 
Vollthesaurierungsanteil in EUR 

AT0000A39GK9 
Anteilswert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres 100,00 
Anteilswert am Ende des Rumpfrechnungsjahres 101,73 
Nettoertrag pro Anteil 1,73 

 
 

Aufgrund der Verwendung gerundeter Werte bei Anteilscheinen, Ausschüttungen und Auszahlungen kann die 
Wertentwicklung der Anteilscheinklassen trotz Verwendung des gleichen Gebührensatzes voneinander abweichen. 

2.1 Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance) 
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2.2 Fondsergebnis   in EUR 
    

a) Realisiertes Fondsergebnis    

Ordentliches Fondsergebnis 
   

Erträge (ohne Kursergebnis) 
Zinsenerträge 

 
 

178.498,37 

 

Ordentliche Erträge ausländische IF  0,03  

Sonstige Erträge  34,80 178.533,20 

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) 
  

-0,18 

Aufwendungen 
Vergütung an die KAG 

 
-33.661,05 

 
-33.661,05 

 

Sonstige Verwaltungsaufwendungen 
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater -4.680,00 

  

Publizitätskosten -1.120,21   
Wertpapierdepotgebühren -747,18   

Depotbankgebühr -4.053,78 -10.601,17 -44.262,22 

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 
  

134.270,80 

Realisiertes Kursergebnis 1) 2) 
   

 

Realisierte Gewinne  64.560,14  

Realisierte Verluste  -50.320,07  

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 
  

14.240,07 

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 
  

148.510,87 

b) Nicht realisiertes Kursergebnis 1) 2)    

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses   61.573,42 

Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres 
  

210.084,29 

c) Ertragsausgleich    
Ertragsausgleich für Erträge des Rumpfrechnungsjahres 
Ertragsausgleich 

 87.516,51 
87.516,51 

Fondsergebnis gesamt 3)   297.600,80 

 
1) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht 
unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rumpfrechnungsjahr. 
2) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten 
Kursergebnisses): EUR 75.813,49 
3) Das Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 9.403,36 
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2.3 Entwicklung des Fondsvermögens  in EUR 

 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
Ausgabe von Anteilen 

 

 
26.732.079,87 

 
21.702.620,41 

Rücknahme von Anteilen -4.941.942,95  

Ertragsausgleich -87.516,51  

Fondsergebnis gesamt 
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt) 

 
297.600,80 

Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres 4) 
 

22.000.221,21 

 
4) Anteilsumlauf am Ende des Rumpfrechnungsjahres: 

 

45.299,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A39GG7 ) 
und 1,00000 Vollthesaurierungsanteil ( AT0000A39GH5 ) 

und 170.899,16737 Ausschüttungsanteile ( AT0000A39GJ1 ) 
und 1,00000 Vollthesaurierungsanteile ( AT0000A39GK9 ) 

 
 
 
Ausschüttung ( AT0000A39GG7 ) 
Die Ausschüttung von EUR 1,1000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 31. März 2025 bei den depotführenden 
Kreditinstituten zur Auszahlung. 
Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,3065 
(gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen. 
 
Ausschüttung ( AT0000A39GJ1 ) 
Die Ausschüttung von EUR 1,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 31. März 2025 bei den depotführenden 
Kreditinstituten zur Auszahlung. 
Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,2908 
(gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen. 
 
 
Den enthaltenen Unterfonds wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften 
Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,05 % und 0,16 % per annum verrechnet. Für den Kauf der Anteile 
wurden von diesen Fondsgesellschaften keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt. 
 
 
Im Zuge der Anpassung des Abgabenänderungsgesetz 2024 unterliegen ab/seit 1.1.2025 bestimmte 
Gebühren gemäß § 6 Abs. 1 Z 28 UStG der Umsatzsteuer. 

 
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach 
 
 
Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) oder vergleichbare derivative Instrumente 
Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde 
liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen 
getauscht werden. 
 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, 
Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum 
nicht eingesetzt. 

 
 

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate wurden Sicherheiten ("Collateral") in Form von 
Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt. 
 
 
Die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen 
Investmentfondsindustrie 2012. 
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3. Finanzmärkte 
 
Das Jahr 2024 war geprägt von der Inflationsbekämpfung durch die EZB, Konjunkturentwicklungen und 
geopolitischen Unsicherheiten. Während die Inflation weiter nachließ, lag sie in mehreren Euro-Ländern weiterhin 
über dem EZB-Ziel von 2 %, was eine vorsichtige und datenabhängige Zinspolitik erforderlich machte. Die 
Europäische Zentralbank hielt die Zinsen über weite Teile des Jahres zunächst stabil, bevor es in der zweiten 
Jahreshälfte zu Zinssenkungen kam. 
 
Der Euribor 12M, der einer der wichtigsten Referenzzinssätze für kurzfristige Kredite dient, verharrte zu 
Jahresbeginn noch auf einem hohen Niveau, begann jedoch im Laufe des Jahres leicht zu sinken, da die Märkte 
künftige Zinssenkungen antizipierten. Kurzlaufende europäische Staatsanleihen (0–1 Jahr) zeigten eine stabile 
Entwicklung: Ihre Renditen blieben bis zur Jahresmitte auf hohem Niveau, bevor sie zum Jahresende nachgaben. 
Insgesamt boten kurzfristige Staatsanleihen eine attraktive Anlageoption, da sie trotz der Marktvolatilität bei 
langfristigen Papieren stabile Renditen lieferten und in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten als sicherer Hafen 
fungierten. Die Kombination aus rückläufiger Inflation, erwarteten Zinssenkungen und geopolitischen Risiken sorgte 
für ein herausforderndes, aber interessantes Umfeld für Investoren im europäischen Anleihemarkt. 
 
 
 

4. Anlagepolitik 
 
Der WB Global Core Income Fund konnte im abgelaufenen Rumpfrechnungsjahr von seiner stabilen Ausrichtung 
und breiten Diversifikation profitieren. Dabei nutzte der Fonds die hohen Zinssätze im kurzfristigen Anleihenbereich 
und zeigte eine stabile Entwicklung ohne große Schwankungen. Das Rumpfrechnungsjahr schloss er mit äußerst 
geringer Volatilität und einer guten Rendite ab. 
 
 
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen 
Index/Referenzwert. 
  
 
Es besteht "das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter 
Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko)". 
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5. Zusammensetzung des Fondsvermögens 
WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WHG BESTAND 

31.12.2024 
KÄUFE 

ZUGÄNGE 
VERKÄUFE 
ABGÄNGE 

KURS KURSWERT IN EUR %-ANTEIL 
AM FV 

STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM 

 
Investmentfonds 
Ant iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) 
EUR (Dist) 

 
 

 
DE000A0Q4RZ9 

 
 

 
EUR 

 
 

 
55.426 

 
 

 
63.984 

 
 

 
8.558 

 
 

 
75,7075 

 
 

 
4.196.163,89 

 
 

 
19,07 

Ant iShares III PLC EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR IE00B3FH7618 EUR 42.074 47.814 5.740 100,0015 4.207.463,11 19,12 

Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate 
Swap UCITS ETF Cap -1C- 

 
LU0290358497 

 
EUR 

 
29.077 

 
33.284 

 
4.207 

 
144,7682 

 
4.209.424,95 

 
19,13 

Ant Amundi Idx Sol SICAV - Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1y 
Cap (57395125) 

 
LU2233156582 

 
EUR 

 
200.833 

 
226.358 

 
25.525 

 
20,9952 

 
4.216.529,00 

 
19,17 

Ant Xtrackers II SICAV-Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 0-1 
UCITS ETF Cap-1C- 

 
LU2641054122 

 
EUR 

 
23.100 

 
23.100 

  
34,3655 

 
793.843,05 

 
3,61 

Ant Xtrackers II SICAV-Xtrackers II Germany Gov. Bond 0-1 
UCITS ETF Cap-1C- 

 
LU2641054551 

 
EUR 

 
123.977 

 
148.624 

 
24.647 

 
33,9139 

 
4.204.543,58 

 
19,11 

       21.827.967,58 99,22 

Summe Investmentfonds 
      

21.827.967,58 99,22 

Summe Wertpapiervermögen 
      

21.827.967,58 99,22 

 
Bankguthaben 

        

 
EUR-Guthaben Kontokorrent 

        

  EUR 172.268,67    172.268,67 0,78 

 
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen 

        

  USD 10.477,71    10.040,93 0,05 

Summe Bankguthaben 
      

182.309,60 0,83 

Sonstige Vermögensgegenstände 
        

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben 
        

  EUR 935,25    935,25 0,00 
  USD 101,09    96,88 0,00 

Verwaltungsgebühren 
        

  EUR -5.674,74    -5.674,74 -0,03 

Depotbankgebühren 
        

  EUR -733,36    -733,36 0,00 

Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren 
        

  EUR -4.680,00    -4.680,00 -0,02 

Summe sonstige Vermögensgegenstände 
      

-10.055,97 -0,05 

FONDSVERMÖGEN 
      

22.000.221,21 100,00 

 
Anteilwert Ausschüttungsanteile 

 
AT0000A39GG7 

    
 

EUR 
 

101,80 

 

Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A39GG7     STK 45.299,00000  

 
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile 

 
AT0000A39GH5 

    
 

EUR 
 

101,83 

 

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A39GH5     STK 1,00000  

 
Anteilwert Ausschüttungsanteile 

 
AT0000A39GJ1 

    
 

EUR 
 

101,75 

 

Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A39GJ1     STK 170.899,16737  

 
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile 

 
AT0000A39GK9 

    
 

EUR 
 

101,73 

 

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A39GK9     STK 1,00000  

 

 
Umrechnungskurse/Devisenkurse 

 
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet 

 
Währung 

 
US Dollar 

 Einheit Kurs 

in EUR  

USD 1 = EUR 1,043500 
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 WP-NR.  
  

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN: 

 
Investmentfonds 
Ant iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF 
(DE) EUR (Dist) 

 

 
DE0006289473 

 

 
EUR 

 

 
14.300 

 

 
14.300 

Ant iShares II PLC EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR IE00B1FZS681 EUR 5.800 5.800 

Ant iShares PLC EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR IE00B14X4Q57 EUR 8.600 8.600 

Ant iShares PLC USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Accum Ptg 
USD 

 
IE00BGSF1X88 

 
USD 

 
7.300 

 
7.300 

Ant iShares PLC USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg USD IE00BGR7L912 USD 210.000 210.000 
Ant iShares PLC USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD IE00B14X4S71 USD 8.100 8.100 
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Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds 
einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist 
aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und 
Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, 
Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. 

 
 

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: 

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt 
notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses 
ermittelt. 

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder 
gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen 
geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen 
widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise 
gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 

 
[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode 
gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen. 

 
 
 

 
Wien, am 31. März 2025 

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 

Die Geschäftsführung 
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6. Bestätigungsvermerk*) 

Bericht zum Rechenschaftsbericht 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Rechenschaftsbericht der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien, über den von 
ihr verwalteten 

WB Global Core Income Fund 
Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011, 

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024, der Ertragsrechnung für das an diesem 
Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 
2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2024 sowie der 
Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr in Übereinstimmung mit 
den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den 
österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze 
erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach 
diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Sonstige Informationen 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die 
Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den 
Bestätigungsvermerk. 

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen wir 
geben dazu keine Art der Zusicherung. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese 
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstige Information wesentliche 
Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des 
Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine 
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass 
dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den 
Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 
notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft 
betreffend den von ihr verwalteten Fonds. 
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein 
hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den 
österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, 
durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der 
gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

 
Darüber hinaus gilt: 

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, 
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben. 

- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts 
einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird. 

- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante 
zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung 
erkennen, aus. 

 
Wien  

7.4.2025 

BDO Assurance GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft 

 
 

 
Mag. Josef Schima e.h. 

Wirtschaftsprüfer 

*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung 
abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere 
Prüfung verwiesen werden. 
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Steuerliche Behandlung des WB Global Core Income Fund 

 
AT0000A39GG7 

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,3065 je 
Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert. 

 
AT0000A39GJ1 

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,2908 je 
Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert. 

 
Ein Tätigwerden des Anteilinhabers ist nicht erforderlich 

 
Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die Detailangaben dazu 
sind unter www.llbinvest.at abrufbar. 
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Angaben zu Nachhaltigkeit/ESG 
 
Aufgrund der Anlagepolitik/Strategie und des Anlageziels des Fonds werden im Fonds-Portfoliomanagement 
  - ökologische/soziale Kriterien,  
  - nachhaltige Investition, 
  - die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ("PAI"),  
  - Nachhaltigkeitsrisiken gemäß Offenlegungsverordnung und 
  - Umweltziele  
NICHT verfolgt/angestrebt/berücksichtigt ("opt-out"). 
 
Die diesem Fonds zugrundeliegende Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
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1 Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und 
auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.  
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